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Genau danach hatte ich ja gesucht! Also für Beamten gilt 24h als Frist, für
Arbeitnehmer 4 Tage. Hast du dazu die Gesetzesquelle?

Die beiden Situationen sind schon grundlegend nicht vergleichbar. Während bei Arbeitnehmern
die Arbeitszeit i.d.R. vollständig gebunden ist ("Nächste Woche sieht ihr Dienstplan vor: Mo 8-
15 Uhr, Di 9-16 Uhr.....) und dementsprechend freie Tage nicht einfach kurzfristig zurück
beordert werden können, ist bei uns Lehrkräften die Arbeitszeit nur teilweise gebunden durch
den Stundenplan. Das heißt aber nicht, dass man in den Zeiten dazwischen frei im Sinne von
Urlaub hat, der nicht widerruflich wäre. Dieser Teil der Arbeitszeit ist lediglich in eigener
Verantwortung sinnvoll zu nutzen. Und da du nicht frei hast, kann dir dein Dienstherr durchaus
die Anweisung geben, eine andere als die ursprünglich für diese Zeit geplante angemessene
Tätigkeit durchzuführen (bei entsprechender Anrechnung).

Das mag an grundsätzlich freien Tagen aufgrund der Teilzeittätigkeit anders aussehen, hierfür
gibt es an den meisten Schulen entsprechende Dienstvereinbarungen. Diese regeln im Übrigen
auch, bis wann solche Änderungen stattfinden können und idealerweise existiert auch ein
Vertretungskonzept mit planparen Präsenzzeiten.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/55479-wie-lange-im-vorfeld-muss-ein-stundenplan-
feststehen/?postID=597668#post597668

https://www.lehrerforen.de/thread/55479-wie-lange-im-vorfeld-muss-ein-stundenplan-feststehen/?postID=596376#post596376
https://www.lehrerforen.de/thread/55479-wie-lange-im-vorfeld-muss-ein-stundenplan-feststehen/?postID=597668#post597668
https://www.lehrerforen.de/thread/55479-wie-lange-im-vorfeld-muss-ein-stundenplan-feststehen/?postID=597668#post597668

